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Der kroatische Kulturminister hat eine Reihe von Voraussetzungen für
Rundfunkveranstalter in einem Regelwerk (“ Book of Rules ") festgelegt, die bei
der Vergabe von Lizenzen künftig Berücksichtigung finden sollen. Demnach sollen
die Veranstalter ein Startkapital nachweisen, das mindestens die Kosten des
Sendebetriebs in den ersten drei Monaten abdeckt. Zudem sollen Geschäftspläne
erstellt werden, die präzise Auskunft über die Herkunft finanzieller Mittel der
Veranstalter geben. Weiterhin sehen die Vorschriften vor, dass ein Chefredakteur
zu bestimmen ist, der gleichzeitig Direktor oder Geschäftsführer des Veranstalters
sein kann. Die Sender sind verpflichtet, Journalisten in gen. Auch hinsichtlich der
Größe der Geschäftsräume der Veranstalter finden sich detaillierte Vorschriften.
So dürfen die Räumlichkeiten bei lokalen Radioanstalten 25 m nicht
unterschreiten, bei nationaler Reichweite sind mindestens 90 m vorzuweisen. Bei
Fernsehveranstaltern variiert diese Anforderung  je nach Reichweite zwischen 50
und 100 m . Im Rahmen zukünftiger Ausschreibungen zur Vergabe von Lizenzen
sind die Veranstalter verpflichtet, dem Rat für Elektronische Medien, der
kroatischen Regulierungsbehörde, die Einhaltung dieser Bestimmungen
nachzuweisen. Übergangsvorschriften sehen vor, dass Veranstalter, die bereits
Inhaber einer Lizenz sind, die neuen Bestimmungen innerhalb eines Jahres
umzusetzen haben.

IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 1



IRIS Merlin

© Europäische Audiovisuelle Informationsstelle (Europarat) 2025

Seite 2


